
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/3/19 2013/09/0040
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2014

Index

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §91;

Rechtssatz

Das Disziplinarverfahren nach dem LDG 1984 ist kein Anklageprozess und die Disziplinarkommission ist nicht an die

Anträge des Disziplinaranwaltes gebunden (Hinweis E 7. Juli 1999, 99/09/0042).
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